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II -11'161 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalr::ncs XVII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordnetens-- Bli.inegger \1 \lP .. Ci~ ~P.S.~ ~~ ••••••••.•••• 

an den BLUldesminister für Arbeit und Soziales betreffend der Arbeiterk3J1UTIem 

Österreichs w1d der Tir01er Arbeiterkannller im Speziellen. 

Die Einzelverträge der Kanunerpräsidcnten sowie der Karruneramtsdirektoren und 

der Kanuneramtsdirektorenstellvertreter entsprechen nicht einer Interessens­

gemeinschaft der Arbeitnehmer, wobei sich in letzter Zeit gezeigt'hat, daß 

diese pOlitischen Multifunktionäre, die Arbeiterkammern nur als Selbstbedienungs­
laden betrachten. 

Die Einkonunensobergrenze für Präsidenten, Kannneramtsdirektoren und der Stell­

vertreter mitsamt den Privilegien muß i endlich durch Gesetz bestimmt werden. 

In der Fühnmgsetage der Tiroler Arbeiterkanuner gibt es seit Jahren Turbulenzen. 

Die Massenmedien Tirols und verschiedene Journale berichten laufend daüber. 

Zuletzt wurde in der öffentlichkeit bekannt, daß der Präsident der Tiroler Arbeiter""' 

kanuner im Falle ilml parteipolitisch lUlbequem erscheinder Anträge VorstanJssitzungen 

einfach abbricht oder nicht durchführt. 

Als Bundesminister für Arbeit wH1 Soziales sinti Sie gcmUß § 30 Arbeiterkannner­

gesetz Aufsichtsbehörde über die Arbeiterkannnern wld daher verpflichtet, für 

die Einhaltung der Rechtsvorschriften in den Arbeiterkanunern zu sorgen. 

Wir stellen daher an Sie folgende 

ANFRAGE 

1) Halten Sie es für gesetzlich gedeckt, daß der Präsident der Tiroler Arbe i ter­

kanilller eine Vorstandssi tZWlg ohne entsprechenden Beschluß einfach abbricht, 

\vcil ein VorstandsllütglieJ einen Antrag zur Tagesordllung stoUt wlll der 

Präsident für die von ihm angeführte Vorstandsfraktion eine Abstinnnungs­

niederlage befürchtet ? 

2) I-Ialten Sie es für gesetzlich geJeckt, daß der Präsident der Tiroler Arbeiter­

kanmler eine ordnungsgemäß anberaumte Vors tandssi tzung trotz Anwesenheit aller 

Vorstandsmitglieder am festgesetzten Ort wld zur festgesetzten Zeit nicht 

eröffnet bzw. nach SitzungsbegiIm ohne Beschluß sofort abbricht, da ein 

parteipoli tisch nicht geneluner Vorstandsantrag auf Envei terw1g der Tages­

ordnwlg vorgelegt wird ? 
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3) Halten Sie es rechtlich für gedeckt, daß der Präsident der 

Tiroler Arbeiterkammer ohne Information des Vorstandes und 

ohne beschlußmäßige Genehmigung durch den Vorstand einen Geld­

betrag in der Höhe von ÖS 30.000,-- oder mehr aus Kammer­

mitteln verwendet, obwohl ein protokollarischer Beschluß vom 

22. August 1989 vorliegt, der die finanziellen Mittel für 

den Präsidenten gemeinsam mit dem Kammeramtsdirektor auf 

ÖS 25.000,-- beschränkt? 

4) Halten Sie es rechtlich für gedeckt, daß die "Konzepts-, 

Kanzlei- und Kassengeschäfte sowie die Verwaltung der sonstigen 

Einrichtungen der Arbeiterkammer (§ 18 Abs. 1 Arbeiterkammer­

gesetz) im Falle der Abwesenheit bzw. Dienstverhinderung des 

Kammeramtsdirektors der Tiroler Arbeiterkammer von einem 

politischen Funktionär der Tiroler Arbeiterkammer besorgt werden? 

5) Halten Sie es für richtig, daß der Kammeramtsdirektorstell­

vertreter der Tiroler Arbeiterkammer nicht mit Funktionen 

und Auf~gabengebieten betraut wird ? 

6) Der Interessensgemeinschaft der Arbeitnehmer ist es sicher 

nicht gedient, wenn parteipolitisches Denken Vorrang haben vor 

leistungsbewußtem Arbeiten. 

Ich stelle daher an Sie die Frage, ob Sie als Aufsichtsbehörde 

insofern eingreifen, um eine leistungsorientierte Führung 

der Tiroler Arbeiterkammer zu ermöglichen? 
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